
Seite 9© 2015 Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M./ Universität Bonn – Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Autors

Fragen bei Begründung des Beschäftigungsverhältnis: Schranke AGG

Wird ein Arbeitnehmer wegen seiner Weltanschauung oder wegen bei 
ihm vermuteter Weltanschauung benachteiligt, kann dies 
Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auslösen. Voraussetzung in beiden 
Fällen ist, dass Indizien vorgetragen und bewiesen werden, die auf die 
Benachteiligung wegen einer (vermuteten) Weltanschauung hindeuten. 
Persönliche Einstellungen, Sympathien oder Haltungen sind keine 
„Weltanschauung“.

BAG 20.6.2013 
– 8 AZR 482/12
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LAG Köln v. 25.6.2014, 9 AZR 545/12:
„Ein Tarifvertrag, der für den Zugang zur
Pilotenausbildung eine Mindestgröße von
165 cm verlangt, benachteiligt Frauen
mittelbar wegen ihres Geschlechts. Die
Regelung ist nicht gerechtfertigt. Sie ist
nicht erforderlich, um die Sicherheit des
Flugverkehrs zu gewährleisten.“

Sachliche Reichweite: Zu Klein


